
Merkblatt 
 

des Vorprüfungsausschusses 
"Fachanwalt Agrarrecht" 

der Rechtsanwaltskammer Köln 
 

 

Dieses Merkblatt soll Kolleginnen und Kollegen dazu dienen, einen schlüssigen Fachanwalts-
antrag zu stellen. Die Beachtung der Hinweise dient dazu, die Bearbeitungszeit kurz und die 
Anzahl der Rückfragen gering zu halten. 
 
 
1. Mitglieder des Vorprüfungsausschusses 

Mitglieder: 

RA Christiane Graß, Semmelweisstrasse 2, 53123 Bonn  
RA Peter Koof, Rurstrasse 2, 52441 Linnich  
RAin Dr. Ina Sommerfeld, In der Fuchskaule 17, 53773 Hennef  
RA StB Ralf Stephany, Rochusstraße 18, 53123 Bonn 
 
 

2. Voraussetzungen 
Die Verleihung der Fachanwaltsbezeichnung setzt voraus: 
 
− Besondere theoretische Kenntnisse im Agrarrecht 
− Besondere praktische Erfahrungen im Agrarrecht 
− Dreijährige Zulassung und Tätigkeit als Rechtsanwalt innerhalb der letzten sechs 

Jahre vor Antragstellung (§ 3 FAO) 
 
 

3. Antragstellung 
Die bei der Kammer eingehenden Anträge werden im Vorprüfungsausschuss "Fachanwalt 
Agrarrecht" zur Entscheidung durch den Kammervorstand vorbereitet. Der Ausschuss führt 
ggfs. das Fachgespräch durch. Nach Abschluss der Prüfung fertigt der Ausschuss ein Vo-
tum und leitet es dem Kammervorstand zu. 
 
Die Anträge werden entsprechend ihrem Eingang im rotierenden System auf die Mitglieder 
des Ausschusses verteilt, wobei der Vorsitzende den Berichterstatter bestimmt. Im laufen-
den Prüfungsverfahren fungiert der Berichterstatter als Ansprechpartner. Die erforderliche 
Korrespondenz wird mit ihm geführt. 
 
Der Antrag ist formlos zu stellen. Er ist zu unterschreiben und zusammen mit in diesem 
Merkblatt genannten Anlagen an die Kammer zu senden. Mit der Unterschrift versichert 
der Antragsteller, dass er in einem Zeitraum von sechs Jahren vor der Antragstellung min-
destens drei Jahre zur Anwaltschaft zugelassen und als Rechtsanwalt tätig gewesen ist (§ 
3 FAO). Weiterhin ist zu versichern, dass die mit dem Antrag eingereichten Fälle persönlich 
und weisungsfrei als Rechtsanwalt bearbeitet worden sind. Dies gilt auch für Syndikustä-
tigkeiten. 
 
Die Antragsstellung bei der Rechtsanwaltskammer soll grundsätzlich digital über das beA 
erfolgen. 



Es wird darauf hingewiesen, dass nach der Gebührenordnung für Fachanwaltssachen der 
Rechtsanwaltskammer Köln eine Gebühr für die Prüfung eines Antrags auf Erteilung der 
Erlaubnis zur Führung eines Fachanwaltstitels erhoben wird. Die jeweilige Höhe der Ge-
bühr kann bei der Rechtsanwaltskammer abgefragt werden. 
 
 

4. Nachweis der besonderen theoretischen Kenntnisse (§ 4 FAO) 
Der Nachweis erfolgt im Regelfall durch die erfolgreiche Teilnahme an einem Fachlehr-
gang Agrarrecht. Der Nachweis muss Angaben enthalten, wann und von wem alle das 
Fachgebiet betreffenden Bereiche unterrichtet worden sind (§ 6 Abs. 2b FAO). Außerdem 
sind mindestens drei schriftliche Aufsichtsarbeiten einschließlich Aufgabentext mit Bewer-
tung vorzulegen. 
 
Die Klausuren und das Teilnahmezertifikat über den erfolgreichen Abschluss des Lehr-
gangs gem. § 4 FAO sollen als Scan mit dem Antrag per beA eingereicht werden und 
müssen der Rechtsanwaltskammer auf Verlangen im Original zur Verfügung gestellt wer-
den. 
 
Ist der Lehrgang nicht im Jahr der Antragstellung begonnen worden, ist der lückenlose 
Fortbildungsnachweis gem. § 15 FAO zu führen.  
 
Von der Teilnahme an einem Fachanwaltskurs kann nur abgesehen werden, wenn außer-
halb eines Lehrgangs theoretische Kenntnisse erworben worden sind, die dem Inhalt eines 
Fachlehrgangs entsprechen (§ 4 Abs. 3 FAO). Hier werden strenge Anforderungen gestellt, 
Voraussetzungen sind entsprechende Nachweise (§ 6 Abs. 1 FAO). Es sind Zeugnisse, 
Bescheinigungen oder andere geeignete Unterlagen vorzulegen. 
 
 

5. Nachweis der besonderen praktischen Erfahrungen (§ 5 FAO) 
Zum Nachweis der besonderen praktischen Erfahrung ist dem Antrag eine Liste der vom 
Antragsteller bearbeiteten Fälle beizufügen. Hierbei ist zur Erleichterung der Arbeit des 
Ausschusses und zur Verkürzung der Bearbeitungszeit auf die nachfolgenden Hinweise 
zu achten.  
 
Besondere praktische Erfahrungen liegen dann vor, wenn der Antragsteller innerhalb der 
letzten fünf Jahre vor der Antragstellung im Fachgebiet Agrarrecht 80 Fälle als Rechtsan-
wältin oder Rechtsanwalt persönlich und weisungsfrei bearbeitet hat, davon mindestens 
20 rechtsförmliche Verfahren (Gerichtsverfahren, außergerichtliche Verfahren, Schlich-
tungs- oder Schiedsverfahren). Die Fälle müssen sich auf die verschiedenen Teilbereiche 
von § 14m FAO beziehen, wobei sich mindestens jeweils 10 Fälle auf die in § 14m Nr. 1 
und 2 FAO benannten Bereiche beziehen müssen. Mindestens 20 Fälle müssen rechts-
förmliche Verfahren (Gerichtsverfahren, außergerichtliche Rechtsbehelfsverfahren, 
Schlichtungs- und Schiedsverfahren) sein. Empfohlen wird, nicht nur exakt 80 Fälle in die 
Liste aufzunehmen. 
 
Es sollen nur Fälle in die Liste aufgenommen werden, die in den sog. Berichtszeitraum des 
§ 5 FAO fallen. Dies sind die 60 Monate, die dem Monat der Antragstellung vorausgehen, 
wobei der Antragsmonat mitgezählt wird. Andere Fälle können vom Ausschuss nicht be-
rücksichtigt werden. Fälle, die vor dem Berichtszeitraum begonnen haben, können nur 
dann berücksichtigt werden, wenn die inhaltliche Bearbeitung, wozu nicht die kostenmä-
ßige Abwicklung gehört, in dem Berichtszeitraum abgeschlossen worden ist. Dieses Da-
tum soll in der Fallliste genannt werden. Sind Fälle zum Ende des Berichtszeitraums noch 
nicht abgeschlossen, so ist das ebenfalls zu vermerken. 
 

  



Die Fallliste muss folgende Angaben enthalten: 
 
− Laufende Nummer 
− Teilbereich gem. § 14m FAO 
− Name / Rubrum 
− Aktenzeichen Gericht 
− Rechtsfrage / Gegenstand des Verfahrens 
− Zeitraum / Mandatsbeginn  
− Art der Tätigkeit 
− Stand des Verfahrens 

 
Es empfiehlt sich, die Fallliste möglichst übersichtlich und aussagekräftig, insbesondere 
die Angabe "Rechtsfrage / Gegenstand des Verfahrens" zu formulieren, damit der Vorprü-
fungsausschuss sich bereits aufgrund der Fallliste ein Bild über die praktischen Erfahrun-
gen des Antragstellers machen und auf das Fachgespräch gem. § 7 FAO ggfs. verzichten 
kann. Das Muster einer Fallliste ist als Anlage beigefügt. 
 
Die Mitglieder des Vorprüfungsausschusses unterliegen der Verpflichtung zur beruflichen 
Verschwiegenheit. Es sollten daher keine Bedenken bestehen, die Parteibezeichnungen 
anzugeben. Unterbleibt dies, so ist der Vorprüfungsausschuss zur Identifizierung in Ab-
grenzung der Fälle ohne Nachfrage (ggfs. Vorlage sämtlicher Handakten) nicht imstande. 
 
Der Ausschuss ist berechtigt, vom Antragsteller Arbeitsproben, also einzelne bearbeitete 
Akten zur Einsicht, anzufordern (§ 6 Abs. 3 FAO). Der Ausschuss bestimmt, welche Akten 
aus der eingereichten Fallliste innerhalb einer vom Ausschuss zu bestimmenden Frist zu 
übersenden sind. Kommt der Antragsteller dieser Aufforderung nicht nach, so kann der 
Ausschuss seine Entscheidungsempfehlung nach Lage der Akten abgeben (§ 24 Abs. 4 
FAO). 
 
 

6. Fachgespräch 
Zum Nachweis der besonderen theoretischen Kenntnis oder der praktischen Erfahrungen 
führt der Ausschuss ein Fachgespräch (§ 7 FAO). Der Ausschuss kann von der Führung 
des Fachgesprächs absehen, wenn er seine Stellungnahme gegenüber dem Vorstand hin-
sichtlich der besonderen theoretischen Kenntnisse und besonderen praktischen Erfahrun-
gen nach dem Gesamteindruck der vorgelegten Zeugnisse und schriftlichen Unterlagen 
auch ohne ein Fachgespräch abgeben kann. Die weiteren Einzelheiten des Fachge-
sprächs sind in § 7 Abs. 2 FAO geregelt. 
 
 
 
 
 
 
Stand: 01.12.2025 
 
 



 
 
 

MUSTER-Fallliste gem. § 6 Abs. 3 FAO 

Antrag auf Verleihung der Bezeichnung "Fachanwalt für Agrarrecht" 
Stichtag: 1. Oktober 2021 
 
 
I. Rechtsförmliche Verfahren 

 
lfd. 
Nr. 

Teilbereich 
gem. § 14m 

FAO 
Name / 
Rubrum 

Aktenzeichen 
Gericht Rechtsfrage / Gegenstand des Verfahrens Zeitraum  Man-

datsbeginn Art der Tätigkeit Stand des 
Verfahrens 

01 Nr. 1a Müller AG Euskirchen 
4 Lw 6/18 

Landpachtvertrag September 2018 Abwehr der Herausga-
beklage des Verpäch-
ters wegen behaupteter 
Verschlechterung der 
Pachtsache 

läuft 

02 Nr. 1c Meier AG Aachen 
4 Lw 1/19 

Wildschaden September 2019 Vertretung des Land-
wirts aufgrund eines 
Wildschadens 

abgeschlossen 
durch Vergleich 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

10        
 
 
  



 
 
 
II. Sonstige Verfahren 

 
 

lfd. 
Nr. 

Teilbereich 
gem. § 14m 

FAO 
Name / 
Rubrum 

Aktenzeichen 
Gericht Rechtsfrage / Gegenstand des Verfahrens Zeitraum   

Mandatsbeginn Art der Tätigkeit Stand des 
Verfahrens 

01 1a Schulz 19/53 Erstellung eines Landpachtvertrages Oktober 2019 Beratung eines Ver-
pächters bei der Ver-
pachtung landwirt-
schaftlicher Grundstü-
cke; Erstellung eines 
Landpachtvertrages 

abgeschlossen 

02 1e Schmidt 19/93 Gründung einer Landwirtschafts-GbR  Oktober 2019 Erstellung eines GbR-
Vertrages für eine Be-
triebsgemeinschaft 
mehrerer Landwirte; 
Abstimmung des Ver-
trages zwischen allen 
Beteiligten 

Beratung läuft 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

10        
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